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Ein digitales Pflichtexemplarrecht?
Der regionale Sammelauftrag bei elektronischen
Publikationen

Cornel Dora, Stiftsbibliothek St. Gallen

Die Schweiz kennt auf nationaler Ebene

keine Pflicht zur Abgabe von Werkexem-

plaren an Gedächtnisbibliotheken. Im

Papierzeitalter kamen die Bibliotheken
ihrem Sammelauftrag durch ein Dépôt
Volonté oder aktives Beschaffen nach.
Für digitale Publikationen reichen diese

Massnahmen aber nicht aus. Nicht nur
das Sammeln gestaltet sich schwierig,
auch bei der Vermittlung stellen sich für
die Bibliotheken zahlreiche Fragen.

Publikationen in digitaler Form stellen
die Schweizer Bibliotheken mit regio-
nalem Sammelauftrag vor mehrere un-
gelöste Probleme:
1. Die Verlage verkaufen nicht mehr

Werkexemplare, sondern zeitlich be-

schränkte Lizenzen.
2. Die Rechteinhaber können die lang-

fristige Erhaltung ihrer Publikatio-
nen nicht gewährleisten.

3. Elektronische Publikationen sind
veränderlich und einfach zu veröf-
fentlichen.

4.Die Menge an Daten kann nur noch

von grossen Bibliotheken bewältigt
werden.

In den umliegenden Ländern werden
diese Probleme mithilfe des Pflichtex-
emplarrechts und mit mehr Zusam-
menarbeit angegangen.

Sammelauftrag beschränkt sich nicht
auf Papier
In der internationalen fachlichen Dis-
kussion ist unbestritten, dass neben

gedruckten auch die elektronischen Pu-

blikationen zum Sammelauftrag der
Bibliotheken gehören und Teil des do-

kumentarischen Erbes eines Landes
bilden. Für Bibliotheken mit Gedächt-

nisaufgaben, in der Regel die Kantons-
bibliotheken und die Nationalbiblio-

1 IFLA-Stellungnahme zu Pflichtexemplaren

vom 7. Dezember 2011, http://www.ifla.org/

files/assets/clm/publications/ifla_state-

ment_legal_deposit_de.pdf (24.3.15)

thek (im Folgenden Gedächtnisbiblio-
theken genannt) bedeutet das, dass sie
die dauernde Aufbewahrung von und
den langfristigen Zugang zu diesen Pu-
blikationen sicherstellen müssen. Die
IFLA (International Federation of Li-

brary Associations) hat 2011 auf die Be-

deutung des Pflichtexemplarrechts bei
der Wahrnehmung dieser Aufgabe hin-
gewiesen. Ihre Stellungnahme bringt
die Problematik auf den Punkt:

«Elektronische Veröffentlichungen
sind ein grosser und wesentlicher Be-

standteil des dokumentarischen Erbes

einer Nation und müssen deshalb in einer

Pflichtexemplarregelung berücksichtigt
werden, darunter auch die von Internet-
nutzem erstellten und geteilten Inhalte.

Digitale Technologien bieten Möglichkei-
ten, die Ablieferung von Pflichtexempla-
ren durch eine schnelle Übertragung zu
vereinfachen und die komplexen Aufga-
ben der Katalogisiemng, Indexierung und
Aufzeichnung zu erleichtern und das ab-

gelieferte Material damit zuverwalten und
zugänglich zu machen. Weil das Internet
jedoch allen Nutzern mehr Möglichkeiten
bietet, Inhalte online zu veröffentlichen,
kann bei diesen Veröffentlichungen mög-
licherweise keine Vollständigkeit gewähr-
leistet werden. Stattdessen würde eine

repräsentative Auswahl den Anforderun-

gen genügen. Digitale Technologien we-
clcen auch neue Bedenken bezüglich der

unbefugten Ändemng, Vervielfältigung
und Verbreitung abgelieferter Materiali-

en. Verlage und Bibliothekare müssen

gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die

legitimen Bedürfnisse von Nutzern wie

von Urheberrechtsinhabern abgelieferter
Materialien in diesem sich entwickelnden
Umfeld gewahrt werden.»'

Schwierigkeiten beim Sammeln...
Das Sammeln von elektronischen Werk-

exemplaren durch die Gedächtnisbib-
liotheken in der Schweiz ist aufgrund
unübersichtlicher Vertriebskanäle oh-

ne das Pflichtexemplarrecht oder ein
ähnliches Instrument nicht in befriedi-
gendem Ausmass möglich, und die in-

Corne/ Dora

frastrukturellen Anforderungen zum
Unterhalt einer Sammlung erfordern
eine kritische Grösse, die nur durch enge
Kooperation unter den Bibliotheken er-
reicht werden kann.

...und Fragen bei der Vermittlung
Bei der Vermittlung ist zu klären, was die

Gedächtnisbibliotheken - allenfalls auch

gegen Bezahlung - dürfen und was un-
tersagt ist. Dabei muss ein fairer Aus-

gleich zwischen der Gesellschaft und den
Inhabern der Urheberrechte stattfinden.

Instrumente, die dabei zum Einsatz
kommen könnten, sind eine praxistaug-
liehe Bibliotheksschranke, Ausnahme-

regelungen bei den Schutzfristen, pau-
schale Abgeltungen für vergriffene Wer-
ke und Zeitungen, ein bibliothekstaugli-
ches DRM oder örtliche Beschränkungen
für die Vermittlung von elektronischen
Informationen (walk-in user).

In anderen Ländern seit Langem erprobt
In den meisten Staaten gibt das gesetz-
lieh verankerte Pflichtexemplarrecht den
Bibliotheken ein wirksames Instrument
für das Sammeln von im Land erschei-
nenden Publikationen in die Hand. Es

entfaltet auch eine symbolische Kraft,
weil es den staatlichen Bibliotheken eine
langfristige hoheitliche Aufgabe gibt.
Das Pflichtexemplarrecht besteht in
Frankreich seit 1537, in Deutschland
(Bayern) seit 1663, in Grossbritannien
seit 1662/1710, in Österreich seit 1808
und in Italien (Toscana) seit 1743d

arbido 2 2015



FORDERUNG DER SCHWEIZER

BIBLIOTHEKEN - DIE POSITION DES BIS

Dig/to/es P/7/cfi£exemp/of

1. Die Nationalbibliothek und die Kantonsbiblio-

theken müssen von allen elektronischen Publika-

tionen, welche auf ihrem Gebiet erscheinen, digi-

taie Werkexemplare erhalten können. Dazu

braucht es die Einführung des Pflichtexemplar-

rechts für elektronische Publikationen oder ein

vergleichbares Instrument. Die entsprechenden

gesetzlichen Regelungen gehören in den Bereich

der Bibliotheks- und Kulturge-setze, nicht des

U rheberrechtsgesetzes.

2. Nationalbibliothek und Kantonsbibliotheken

müssen die elektronischen Publikationen, die sie

im öffentlichen Interesse sammeln, in einem ge-

setzlich sicheren Rahmen vermitteln können. Da-

bei müssen die Informationsfreiheit und das

Recht zum Eigengebrauch geschützt werden. Um

das zu erreichen, ist die Einführung einer Biblio-

theksschrankeim Urheberrechtsgesetz zu prüfen.

Eine Lösung verlangen insbesondere die Fragen

der vergriffenen Werke, der verwaisten Werke, der

originär digitalen Publikationen, der Webseiten

sowie der Zeitungen und Zeitschriften.

REVENDICATIONS DES BIBLIOTHÈQUES

SUISSES - PRISE DE POSITION DE LA BIS

Dépôt /égo/ numérique

1. La bibliothèque nationale et les bibliothèques

cantonales doivent pouvoir obtenir un exem-

plaire de chaque publication numérique éditée

sur leur territoire. Pour ce faire, il faut intro-

duire le dépôt légal pour les publications nu-

mériques ou un instrument équivalent. Les

dispositions légales correspondantes appar-

tiennent au domaine des lois sur la culture et

sur les bibliothèques et non pas au domaine

du droit d'auteur.

2. La bibliothèque nationale et les biblio-

thèques cantonales doivent pouvoir communi-

quer les publications numériques qu'elles re-

cueillent dans l'intérêt public, dans un cadre

juridique sécurisé dans lequel le droit à l'infor-

mation et le droit à l'usage privé sont préser-

vés. Pouratteindrecetobjectif, il fautenvisager

l'introduction d'une exception pour les biblio-

thèques dans le droit d'auteur. Des solutions

doivent être trouvées, notamment pour les

questions touchant les œuvres épuisées ou

orphelines, les publications dites «born digi-

taI», les pages web, ainsi que celles touchant

les journaux et revues.

In den Vereinigten Staaten hat der

Copyright Act von 1790 eine vergleich-
bare Wirkung. Die Library of Congress

Le dépôt /égo/ d/g/to/?

La collecte de publications électroniques pose des problèmes considérables aux bibliothèques

suisses. Le marché étant désordonné et les modèles de licenses variés, il est difficile de consti-

tuer une collection complète. Et quand on vient à la communication, les questions ouvertes se

multiplient, notamment en ce qui concerne les délais. L'introduction d'un dépôt légal au niveau

national et au niveau cantonal pourrait être importante pour la cohérence des collections. Afin

d'entretenir ces collections digitales de façon optimale, il serait important que les bibliothèques

travaillent en réseau et profitent de l'effet de synergie. Pour que les intérêts des ayants droit d'un

côté et des bibliothèques et leurs clients de l'autre côté soient respectés, il pourrait s'avérer utile

d'ancrer des dispositifs appropriés dans la Loi fédérale sur le droit d'auteur.

führt das Copyright-Register aufgrund
der ihr eingesandten Exemplare.' Es

liegt deshalb im Interesse jedes Verlags,
seine Publikationen abzuliefern. Das

Pflichtexemplarrecht wurde in den letz-

ten Jahren praktisch überall aufelektro-
nische Publikationen ausgedehnt/

Dépôt Volonté in der Schweiz

In der Schweiz gibt es nur drei Kantone,
die über ein Pflichtexemplarrecht ver-
fügen. Es ist wohl kein Zufall, dass

sich alle drei in der Westschweiz befin-
den - es sind Genf (1539-1907 und seit
1967), Waadt (1745-1798 und seit 1938)
und Fribourg (seit 1974). Im Kanton
St. Gallen scheiterte die Einführung
2013 knapp im Kantonsrat/

Auf Bundesebene und in den meis-

ten Kantonen existiert dagegen kein
Pflichtexemplarrecht. Die Nationalbibli-
othek verfolgt zur Wahrnehmung ihres
nationalen Sammelauftrags eine Politik
des Dépôt Volonté. Viele Schweizer Ver-

läge liefern ihre Publikationen aufgrund
einer vertraglichen Abmachung freiwil-
lig und kostenlos an die Nationalbiblio-
thek. Die Kantonsbibliotheken sind
nicht am Dépôt Volonté der Nationalbi-
bliothek beteiligt. Die Publikationen
werden in der Regel vom Bibliotheksper-
sonal recherchiert und gekauft.

In der konkreten Arbeit der Gedächtnis-
bibliotheken spielen die Richtlinien für
den regionalen Sammelauftrag eine
Rolle, welche die Kantonsbibliotheken
2 oo 3 zusammen mit der Nationalbiblio-
thek erarbeitet haben.® Für die elektro-
nischen Publikationen genügen diese

Richtlinien allerdings nicht mehr. Hier
muss heute pragmatisch und mit Mut
zur Lücke gesammelt werden, denn der
Bereich ist unübersehbar geworden.

Der Markt hat zudem neue Vertriebska-
näle entstehen lassen, die an den Bib-
liotheken vorbeiführen.

Vor allem wegen des Fehlens des

Pflichtexemplarrechts sind die Schwei-

zer Bibliotheken bei der Wahrnehmung
des regionalen Sammelauftrags im
Vergleich mit den meisten Ländern
schlechter gestellt. Es wäre sinnvoll,
mindestens für elektronische Publi-
kationen ein pragmatisch gestaltetes
Pflichtexemplarrecht oder ein vergleich-
bares Instrument einzuführen.

Kontakt: Cornel.Dora @kk-stibi.sg.ch

2 Wikipedia, «Pflichtexemplar», http://
de.wikipedia.org/wiki/Pflichtexemplar

(25.3.15), «Dépôt Légal», http://fr.wikipedia.

org/wiki/D%C3%Agp%C3%B4t_l%C3%A9gal,

und «Legal Deposit», http://en.wikipedia.

org/wiki/Legal_deposit (25.3.15)

3 United States Copyright Office, http://
en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copy-

right_Office (25.3.15)

4 Beispielsweise für die Deutsche Nationalbib-

liothek: http://www.dnb.de/DE/Netzpublika-

tionen/netzpublikationen_node.html (25.3.15)

5 Cornel Dora, «Wiborada lächelt: Der Weg zum

ersten modernen Bibliotheksgesetz der

Schweiz im Kanton St.Gallen», in: Buch -
ßib//othek - Reg/on: Wo//gang Schmitz zum

65. Geburtstag, hrsg. von Christine Haug und

Rolf Thiele, Wiesbaden 2014

6 Die Richtlinien wurden von der IG Studien-

und Bildungsbibliotheken am 20. Juni 2003

beschlossen, publiziert in Stefan Mauruschat,

Lucernens/o an der Zentra/- und Hochschu/bi-

b/iothek Luzern: Fva/uat/on, Konzept und

£ntivick/ung einer Cbeck/i'ste zum <rantona/en

Samme/auftrag, Diplomarbeit HTW Chur,

2005, S. 55-56, http://edoc.zhbluzern.ch/zhb/

zhb_edoc_002_mauruschat.pdf (25.3.15)
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